
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen im Rahmen der Pflichtfortbildung von 
Fachberatern (DStV e.V.) nach § 5 DSTv-Fachberaterrichtlinien 
 
Sehr geehrter Herr Ellgering,  
 
nach Entscheidung durch den zuständigen Fachberaterausschuss teilen wir Ihnen mit, dass die 
von Ihnen angebotene Fortbildungsveranstaltung  
 

„Pflichtfortbildung Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.) / 
Cuxhaven 03.-04.03.2023“ 

 
 

für die Sie die Anerkennung beantragt haben, gemäß den Anforderungen der DStV-
Fachberaterrichtlinien in der derzeit geltenden Fassung in vollem Stundenumfang abzüglich der 
Pausenzeiten als Pflichtfortbildung für das Fachgebiet Unternehmensnachfolge anerkannt wurde. 

 
Wir bitten Sie, die Veranstaltung als anerkannte Pflichtfortbildung für Fachberater (DStV e.V.) für 
das entsprechende Fachgebiet zu kennzeichnen und den zeitlichen Umfang in den 
Seminarausschreibungen und in den Teilnahmezertifikaten anzugeben. 

 
Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Christian Michel  

Rechtsanwalt, Dipl.-Verw. (FH) 

Referatsleiter Recht und Berufsrecht 

Kürzel Telefon Telefax E-Mail Datum 
CM/Tö +49 30 27876-370 +49 30 27876-799 fachberater@dstv.de 04.07.2022 

Arbeitsgemeinschaft Fachberater für  
Unternehmensnachfolge e.V.  
Herrn Michael Ellgering  
Steuerberater / vBP  
Rather Str. 78  
40476 Düsseldorf 
 
Per E-Mail  
 


